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RS OGH 1959/6/22 3Ob165/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1959

Norm

8.StVDG §1

Rechtssatz

Bildet eine Hypothekarforderung einer deutschen Hypothekenbank einen Deckungswert für Pfandbriefe und werden

in einem Exekutionsantrag der Republik Österreich oder des ö6entlichen Verwalters höhere Zinsen als vier Prozent

verlangt, ist im Exekutionsantrag durch ö6entliche oder ö6entlich beglaubigte Urkunde nachzuweisen, daß die

Hypothekarforderung als Deckungswert am 08.05.1945 in einem Deckungsregister eingetragen war.
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